
Familienrat 
(Family Group Conference)

1. Wer ist hier eigentlich Expert*in?

2. Background: aus NZL in die Welt und nach Deutschland

3. Ein Beispiel aus der Praxis

4. Und nu? Fragen, Chancen, Herausforderungen

„Empowerment und echte Partizipation durch Netzwerk und Gemeinschaft“ 

26./ 27.03.2025. 

Fachtagung der IGFH, Erfurt.

Maiken Liß, Koordinatorin, Trainerin und Referentin. www.maikenliss.de

email: maiken.liss@googlemail.com

http://www.maikenliss.de/


Familienrat 
(Family Group Conference)

Historie, Ursprung, Verbreitung und Strukturen

„Empowerment und echte Partizipation durch 
Netzwerk und Gemeinschaft“ 

26./ 27.03.2025. 

Fachtagung der IGFH, Erfurt.



Neuseeland

• Größe: 269.652 km²

• Vergleich: 
Deutschland: 
357.121 km², 

• Bevölkerung: 5,1 Mio

• Isolierte Lage, dadurch spät 
entdeckt



Neuseeland:   Aotearoa 
„Land der langen, weißen 
Wolke“)

Maori: Ureinwohner Neuseelands

Seefahrende Polynesier (Maori) besiedeln zwischen 
1000 n.Chr. und 800 n.Chr. die Zwillingsinseln



Kolonialisierung Neuseelands

• 13.12.1642: Abel Tasman (NL) „entdeckt“ Neuseeland

• 1769 James Cook (GB) und andere europ. Siedler und 
Robbenfänger beginnen die Kolonialisierung 
Neuseelands

• 1805 - 1842 „Musketenkriege“ zwischen britischen 
Einwanderern und verschiedenen Maori-Stämmen



Kolonialisierung
Neuseelands

Anteile der Bevölkerung Maori - Europäer zwischen
1769 und heute

Quelle: Früchtel, Frank/ Roth, Erzsébet 2017: Familienrat und inklusive, versammelnde Methoden des Helfens. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung 
GmbH. Tab.1

Jahr Zahl der Maori
Zahl der Europäer 

(„Pakeha“)

1769 100 % (ca.100.000) 0 %

1850 48 % (56.049) 52% (59.412)

1896 5,6% (42.114) 94,3% (701.100)

heute (2020) 14,6 % (ca.740.000) 67,6 % (3.4 Mio.)



Kolonialisierung Neuseelands

Friedensvertrag nach 35 Jahren Krieg: 

Treaty of Waitangi (1840) 

Zwei Übersetzungen:

• Englisch: „all power and rights“ 

• Māori: Zwei Herrschaftsformen nebeneinander: „Regierung britisch, aber
die Māori behalten Stammesherrschaft/ Selbstverwaltung



Kinderschutz in Neuseeland

Der Staat kümmert sich.
Staatliche Eingriffe und multiprofessionelle

Teams im Kinderschutz, stationäre 
Unterbringungen und „weiße“ Pflegefamilien

Der Stamm kümmert sich. 
„Whakapapa“: die Identität eines Maori ist eng 

verbunden mit seinem Stamm und der 
Abstammung

„Whangai“ : ein Kind hat seinen Platz in 
mehreren Familiensystemen („das Dorf“)

Children and Young Persons Act Maori- Kultur



Kinderschutz in Neuseeland

1982 mit der Kritik des „institutionellen Rassismus“ konfrontiert, 
empirisch belegt.

1986: „Chairman“ John Rangihau

-> Interviews, Unterschriften gesammelt und Stellungnahme/ 
Forderungen formuliert (Report) an die Sozialministerin geschickt



Children, Young Persons, and 
Their Families Act, 1989

Jugendhilfe soll folgendem Prinzip folgen:

Die Familiengruppe soll an allen 
Entscheidungen der Jugendhilfe beteiligt 
sein (§§ 5 und 6 CYPF)



Children, Young Persons, and Their Families 
Act, 1989

       Herzstück des Gesetzes 

Familiy Group Conferences (fgc) als verbindliches Planungsverfahren

Erweiterung des Kreises der Beteiligten aus Verwandtschaft, Freundschaft, 

Nachbarschaft und diesen Kreis mit Planungs- und Entscheidungsrechten 

ausstattet.       

Hilfeplanung muss in jedem Einzelfall genau an die jeweilige Gruppe von 

Betroffenen angepasst werden, was Ablauf, Ort, Kultur, Sprache, Tradition, 

Spiritualität u.a. betrifft (Lebensweltorientierung, Heimspiel)



Children, 
Young 
Persons, 
and Their 
Families 
Act, 1989

      Herzstück des Gesetzes 

Familiy Group Conferences (fgc) als verbindliches 
Planungsverfahren

Die family group conference ist keine Helferkonferenz, 
sondern die Versammlung der Familiengruppe. Sie 
„gehört“ der Familie -> „ownership“.



Die Family Group Conference geht um die  Welt



European 
Network



Deutschsprachiges
Netzwerk



18. deutschsprachiges
Netzwerktreffen:

am 21. und 22.10.25 in 
Chemnitz
Infos + Anmeldung unter:
jugendamt-familienrat@stadt-chemnitz.de

Plattform für: 
überregionalen fachlichen Austausch, 
Vernetzung und 
Weiterentwicklung der Umsetzung des 
Familienrats in die Praxis

mailto:jugendamt-familienrat@stadt-chemnitz.de


Conferencing:
Familienrat 
und co.

(Sozialrechtliche) 
Einordnung,

Strukturen und Angebote



Familienrat:
Gesetzliche 
Verankerung 
und 
Strukturen

Verschiedene Lösungen und Konzepte, regional 
unterschiedlich:

• Einzelfall (SGB VIII)

• Sozialräumliche Budgets

• Pilotprojekte



Gesetzliche Verankerung und Strukturen

SGB VIII  (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) 

§8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden

Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.  Sie sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im

Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.

(4) Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach diesem Buch erfolgen in einer für sie

verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form.



Gesetzliche Verankerung und Strukturen

SGB VIII §§ 27ff. Hilfen zur Erziehung

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang
der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale
Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Unterschiedliche Hilfearten können miteinander kombiniert werden, sofern dies dem 
erzieherischen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht.



Gesetzliche Verankerung und 
Strukturen

SGB VIII §36 Mitwirkung, Hilfeplan

(1(…) Es ist sicherzustellen, dass Beratung und Aufklärung nach Satz 1 in einer für den 
Personensorgeberechtigten und das Kind oder den Jugendlichen verständlichen, nachvollziehbaren und 
wahrnehmbaren Form erfolgen.

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere Zeit 
zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung
der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen
Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die 
notwendigen Leistungen enthält; (…)

Kommentar zu §36: Prof. Dr. Reinhard Wiesner (2015)



Familienrat: 
Instrument 
sozialräumlichen 
Arbeitens



Familienrat 
Evaluation 
und 
Forschung

FH Potsdam: Datenerhebung seit 2008, 
deutschlandweit, 636 Datensätze bis 2016

2010: Berlin. Früchtel und Hampe

neueste Forschung: Füstenfeldbruck, 2024.

Schweiz: Hochschule Luzern. Annette Dietrich, 2018

International: Neuseeland, England, Niederlande, 
Schweden,…



Überblick 
über 
Forschung:
national und 
international



Familienrat: Evaluation und Forschung
 

Der Familienrat ist KEIN Zaubermittel, ABER er kann 

✓   die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Familie deutlich verbessern

✓  die Familien in die Verantwortung bringen

✓  eine hohe Akzeptanz für folgende Hilfemaßnahmen erreichen

✓  eine hohe erlebte Wertschätzung und Zuspruch zum Verfahren bei der Familie erreichen.

Fast alle Studien weltweit zeigen, dass der Familienrat stationäre Hilfen verringert und/ oder verkürzt und 
alternativ familiäre Unterstützung  aktiviert. 



Familienrat in Deutschland:
Sozialrechtliche Einordnung, Strukturen und Evaluation

Quellen: 

Frank Früchtel/ Erzsébet Roth: Familienrat und inklusive, versammelnde Methoden des Helfens. Heidelberg. 2017

Hinte, Wolfgang: Familienrat. Ein Baustein zur Umsetzung des Fachkonzepts Sozialraumorientierung. In: Familienrat in Hamburg. Blicke in die Praxis der sozialräumlichen Angebote. Freie und 
Hansestadt Hamburg. 2017.

Folien aus dem Vortrag am 18.10.2023 beim deutschsprachigen Netzwerktreffen Familienrat in Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck:

Prof. Dr. Andreas Kirchner: Jugendhilfe vor Ort. Sozialraumorientierung und Familienrat im Landkreis Fürstenfeldbruck. Einblicke. (Die ausgearbeitete Studie wurde im Jahr 2024 
veröffentlicht.) 

Online: Europäisches Netzwerk: https://fgcnetwork.eu

Fotocredits:

T.C. Kültür ve Tourizm Bakanligi, 18. Devlet Fotograf Yansmasi

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Waitangi

https://www.iol.co.za/entertainment/prince-harrys-haka-in-new-zealand-1857873

https://www.mags.school.nz/kapa-hakas-strongest-showing/

https://fgcnetwork.eu

https://fgcnetwork.eu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Waitangi
https://www.iol.co.za/entertainment/prince-harrys-haka-in-new-zealand-1857873
https://www.mags.school.nz/kapa-hakas-strongest-showing/
https://fgcnetwork.eu/
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